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« r. 18.

Amtliches

für de « Amtsbezirk Durlach .

Amtliches

Mittwoch , de« 28. März 1917.
Au- «ud Verkauf von Großvieh zu Nutz- und Zucht-

zwecken betreffelld.
In neuerer Zeit wehren sich die -Fülle, daß Zucht, und

Nutzvieh ohne Einhaltung des vorgeschriebenen Verfahrens
an- und verkauft wurde . Wir bringen daher die maßgeben-
den Vorschriften nachstehend nochmals zum Abdruck und be-
merken , daß wir künitig jede Zuwiderhandlung unnachficht .
lich strafrechtlich verfolgen werden Gendarmerie , Polizei -,
Feld - und Waldhutpersonal ist streng angewiesen , jeden
Bichtransport zu kontrollieren und Tiere , die ohne Er¬
laubnisschein befördert werden , zu beschlagnahmen .

Liest rscheine der ViehaufkSuser des Kommunalverbands
berechtigen zum Transport , ebenso wie dir Bescheinigungen
der Bürgern eifterümter.

Durlach , den 22. Mürz 1917 .
Grobherzogliches Bezirksamt.

Verordnung .
(Vom 2 . September 1916 )

Regelung der Fleischversorgung betreffend.
Zum Vollzug der Bundesratsverordnung vom 27 . März

1916 über Fleischversorgung ( Reichs - Gesetzblatt Seite 199)
und aus Grund der Bundesratsverordnung vom 25 . Sep¬
tember 1915 über die Errichtung von PreisprüfungSstellcn
und die BersorgungSregelung in der Fassung vom 4 . No-
vember 1915 (Reichs -Gesetzblatt Seite 607 , 728) wird ver¬
ordnet , was folgt :

l .
8 4 unserer Verordnung vom 25 . Mai 1916, die Re .

gelung der Fleischversorgung betreffend ( Gesetzes- und Ber-
ordnungsblatt Seite 146) erhält folgende Fassung :

8 4
Der Kauf und Verkauf von Großvieh zu Zucht- und

Nutzzwecken — frischmilchende Kühe , hochtragende Kühe und
Kalbinnen, Zugochsen , Aungsarren und Jungrinder (Einstell¬
vieh ) — unmittelbar von Landwirt zu Landwirt ist inner-
halb de- Landes allgemein gestattet. Der Kauf kann auch
im Auftrag von Landwirten durch Vermvtelung solcher land¬
wirtschaftlicher Vereinigungen oder Händler erfolgen, welche
Mitglieder deS Badischen ViehhandclSverbandes sind , wenn
hierbei die Vorschriften der Absätze 2, S und 4 beachtetwerden.

Der Besteller muß seinem Beauftragten einen Bestell -
schein übergeben, welcher mit der Bescheinigung des Bürger -
meisteramtS de« BeltimmungSorts darüber versehen ist, daß
das anzukaufende Tier in der Wirtschaft des Käufers zu
Zucht- oder Nutzzwecken erforderlich ist. Den Bestellschein
hat der Beauftragte vor dem Kauf dem Verkäufer vonzuzeigen .

Nach erfolgtem Kauf hat der Käufer den Bestellschein
nebst einer Abschrift der gemäß 8 8 der Satzung des Badischen
Viehhandelsverbandes dem Vorstand des Verbandes einzu¬
reichenden Anzeige dem Bürgermeisteramt des bisherigen
Standorts des Tieres zu übergeben, welcher dem Beauftragten
eine Bescheinigung über die Zulässigkeit des Kaufs unter Be¬
zeichnung des gekauften Tieres und unter Beifügung von
Name, Stand und Wohnort des Bestellers ausstellen und
dem Kommunalverband Anzeige erstatten wird . Die Be¬
scheinigung deS Bürgermeisteramts hat der Beauftragte bei
dem Transport des Tieres bei sich zu führen.

Die auf diese Weise erworbenen Tiere dürfen nur an
den Besteller und nur zum Einstandspreis zuzüglich des nach
den geltendenBestimmungen zulässigen Handelszuschlags ver-
kauft werden Nimmt der Besteller da- Tier nicht an , was
durch bürgermeisteramtliche Bescheinigung nachzuweisen ist,
so darf der Verkauf nur an sonstige Landwirte , nicht aber
an Händler erfolgen.

Dem Käufer de» Tieres sind von dem Beauftragten die
bürgermeisteramtlichen Bescheinigungen ( Absatz 3 und ge¬
gebenenfalls auch Absatz 4) auSzuhändigen.

Soll Zucht- und Nutzvieh für Wirtschaftengekauft werden,
die ihren Betrieb außerhalb des GroßherzogtumS haben, so
muß zunächst di« vorgeschriebene Genehmigung der Fleisch-
vrrsorgungSstelle zur Verbringung der anzukaufeuden Tiere
nach außerbadischen Orten nachgesucht werden. Im Falle
der Erteilung der Genehmigung kann die Fleischversorgung»-
stelle für den Saus bestimmte Bezirke zuweise« . Im übrige«
gellen dir Bestimmungen der Absätze 1 bi» S.

H.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung

in Kraft .
Karlsruhe , den 2 . September 1916

Großh . Ministerium de» Innern ,
von Bodman .

Bekanntmachung über Rohzucker und Zuckerrüben
sowie über das Brennen von Rüben und Topinamburs

im Betriebsjahr Id17/t8.
( Vom 8. März 1917.)

Der Bundesrat hat aus Grund de » 8 2 deS Gesetze»
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw . vom 4. August 1914 ( Reichs- Gesetzblatt
S . 327 ) folgende Verordnung erlassen :

8 1
Die im 8 1 Absatz 1 bis 3 der Bekanntmachung über

Rohzucker und Zuckerrüben im Betriebsjahr 1917/18 vom
2 Dezember 19l6 ( Reichs - Gesetzblatt S 1324 ) für Zucker¬
rüben vorgeschriebenenMindestpreise werden um je 50 Pfg .
erhöht.

Verträge , die vor Inkrafttreten dieser Verordnung zu
niedrigeren als den nach Abs. 1 zulässigen Preisen abge¬
schlossen sind, gellen, soweit im Betriebsjahr 1917/18 zu
likfern ist, als zu dem Mindestpreis abgeschlossen. Dre Vor¬
schrift im ß 1 Abs. 2 der Bekanntmachung vom 2 . Dezember
1916 findet entsprechende Anwendung.

8 2.
Der im 8 2 Abs . 1 der Bekanntmachung über Rohzucker

und Zuckerrüben im Betriebsjahr 1917 18 vom 2 . Dezember
1916 festgesetzte Preis für Rohzucker wird auf 22 Mk erhöht .

8 3
DaS zuständige Harptamt kann landwirtschaftlichen

Brennereien und solchen gewerblichen Brennereien , die im
letzten Jahre ihres Betriebs vor dem 1 Oktober 1914 meh¬
lige Stoffe verarbeitet haben, für das Brennereibetriebsjahr
1917/18 die Verarbeitung von Rüben aller Art sowie von
Topinamburs gestattet».

Die Genehmigung ist bei dem zuständigen Hauptamt ,bei Zuckerrüben nach einem von der Reichszuckerstelle auf¬
zustellenden Muster , nachzusuchen . Die Genehmigung wird
mit der Maßgabe erteilt , daß durch die Verarbeitung die
Brennereiklasse nicht geändert und die Abaabenbelastung nicht
erhöht wird, sowie daß der Brennerei andere Nachteile hin¬
sichtlich der Steuerbehandlung für daS Betriebsjahr 1917/18
und für später nicht entstehen.

Die Genehmigung zum Brennen von Zuckerrüben darf
von dem Hauptamt nur im Einvernehmen mit der Reichs»
znckerstelle erteilt werden. Sie ist in der Regel zu erteile«
für Zuckerrüben, die durch Mehranbau gegenüber dem Jahre
1916 gewonnen werden, sowie für Zuckerrüben, von denen
anzunehmen ist , daß ihre Verwertung in Zuckerfabrikenoder
Rübensastsabriken wirtschaftlich nicht möglich ist.

8 4
Dre Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Krast .
Berlin , den 2 März 1917 .

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers:
Vr . Helsferich .

Verordnung.
«Vom 14 . Mär , 1917 .)

Kohlenversorgnng betreffend.
Buk Grund der Bundesratsverordnung vom 28 . Sep¬tember 1915 über die Errichtung von Preisprüfungsstellenund die Bersoraungsregeluna rn der Fassung vom 4 No¬

vember 1915 ( Reichs- Gesetzblatt Seite 607, 728) wird ver¬ordnet , was folgt :
8 1.

Die in unseren Verordnungen vom 3 . und 16
Februar 1917, Kohlenverlorgung betreffend ( Gesetzes- und
Verordnungsblatt Seite 29 und 40) , getroffenen Vor¬
schriften über die Schließung der Gast- , Speise - und
Echattkwtrtschaften — einschließlich der Kaffees und Er -
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frischungsräume von Konditoreien — sowie der Vereins¬
und Gefellschaftsräume , in denen Speisen oder Getränke
verabreicht werden , werden aufgehoben .

8 2.
Die in 8 1 Absatz 1 unserer Verordnung vom 3.Februar 1917 vorgeschriebenen Anzeigen der Kohlenhand¬

lungen sowie der Kohlen beziehenden Vereinigungen des
Landes sind bis zum 21 . Zlprrl 1917 einschließlich nur noch
jeweils am Samstag und von da an am 1 . und 18 . jedenMonats zu erstatten . Das Landespreisamt ist befugt , die
häufigere Erstattung der Anzeigen anzuordnen .

8 8.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft .
Karlsruhe , den 14. März 1917.
Grobherzogliches Ministerium des Inner «.

I . A . : Weingärtner . I)r . Schühly .

Verordnung .
lBom 4. März 1917.)

Die Ablieferung von Fett ans Hansschlachtnnge « betr .
Auf Grund der VundeSratsverorönung vom 28. Sep¬

tember 1915 über die Errichtung von Preisprüfungsstellen
und die Versorgungsregelung in der Fassung vom 4 . No¬
vember 1918 (Reichs-Gesetzblatt Seite 607, 728) wird ver¬
ordnet , was folgt :

8 1.
Wer eine Hausschlachtung von Schweinen vornimmt ,

ist verpflichtet, sofort nach Vornahme der Hausschlachtung
einen Teil des bei der Schlachtung erzielten rohen Fettes
in guter Beschaffenheit an den Komrnunalverband oder
an die von diesem bezeichnet« Stelle abzuliesern . Die
abzuliefernöe Menge - emißt sich nach dem Schlachtgewicht
des Tieres , welches gemäß 8 11 unserer Verordnung vom
28. September 1916, die Regelung des Fleischverbrauchs
betreffend (Gesetzes- und Verordnungsblatt Seit « 286) ,
durch den Fleischbeschauer amtlich festgestellt worden ist.
Es sind abzugebcn :

1 . bei einem Schlachtgewicht bis zu
12» Pfund . 1 Pfund Fett ,

2 . bei einem Schlachtgewicht von 120
bis 180 Pfund . 2 Pfund Fett ,

3. bei einem Schlachtgewicht von 160
bis 180 Pfund . 3 Pfund Fett ,

4 . bei einem Schlachtgervicht von 180
bis 200 Pfund . 4 Pfund Fett ,

8. bei einem Schlachtgewicht von über
200 Pfund . 6 Pfund Fett .

Für das abgelieserte rohe Fett hat der Kommunal¬
verband eine Vergütung von 2 für das Pfund zu leisten.

Statt des rohen Fettes kann auch ausgelassenes
Schweinefett in der gleichen Meng « in guter Beschaffen¬
heit abgegeben werben . Die Vergütung für ein Pfund
ausgelassenen Schweinefettes beträgt 2 Mark 40 Pfg .

8 2.
Von der Verpflichtung zur Fettabgabe sind Kranken¬

häuser und ähnliche Anstalten , welche ausschließlich zur
Versorgung der von ihnen zu verköstigenden Personen ,
sowie gewerbliche Betriebe , welch« ausschließlich zur Ver¬
sorgung ihrer Angestellten und Arbeiter Hausschlachtun-
gen von Schweinen vornehmen , befreit .

8 3.
Die Kommunalverbände haben das abgelieserte Fett

der Geschäftsstelle der Lebensmittelverteilungsstelle für
Schwerstarbeitcr in Mannheim zur Verfügung zu stellen ,
weiche es zur Versorgung der Schwerstarbeiter und , so¬
weit ausreichende Mengen vorhanden sind , auch der übri¬
gen Arbeiter der Rüstungsindustrie zu verwenden hat.
Die Geschäftsstelle der Lcbcnsmittelvcrteilungsstelle für
Schiverstarbeiter wird tunlichst zum voraus die Betriebe
bezeichnen, an welche die Ablieferung des Fettes aus dem
Konruuualverband zu erfolgen hat . Die Ablieferung ist
so zu beschleunigen, daß ein Verderben des Fettes aus¬
geschlossen ist . Die in der Vorwoche an die einzelnen
Betriebe abgelieferten Mengen hat der Komrnunalverband
jeweils der Geschäftsstelle der Lebensmittelverteilungs¬
stelle für Schwcistarbeiter und der Landesvermittlungs -
stelle beim Staüstischcn Landesamt anzuzeigen .

8 4.
Die näheren Anordnungen zum Vollzug der Verord¬

nung in ihrem Bezirk treffen di« Kommunalverbünde .
8 5-

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬
dung in Kraft .

Karlsruhe , den 4 . März 1017.
Großhcrzogliches Ministerium des Inner «.

vonBodman . vr . Schühly

Verordnung .
(Vom 27. Februar 1917.f

Fahnenflucht betreffend.
Auf Grund des 8 9b des preußischen Gesetzes über

den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 und auf Grund
des Reichsgesetzes vom 11 . Dezernber 1918 (Reichs-Gesetz¬
blatt 1N5 Nr . 179 Seite 813) bestimme ich im Interesse
der öffentlichen Sicherheit für die zum Großherzogtum
Baden und zu den Hohenzvllern ' schen Landen (Regie¬
rungsbezirk Sigmarittgen ) gehörigen Gebietsteile meines
Befehlsbereichs das Folgende :

'

I, Wer von dem Vorhaben der Fahnenflucht einer
Person des aktiven Soldatenstandes oder des Be-
urlaubtenstandes oder einer anderen Militärper¬
son zu einer Zeit , zu welcher die Verhütung dieses
Verbrechens noch möglich ist , glaubhafte Kenntnis
erhält und eS vorsätzlich oder fahrlässig unterläßt ,
hiervon der nächsten Militär - oder Polizeibehörde
unverzüglich Anzeige zu machen, wird , wen » die
bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe be¬
stimmen , für den Fall , daß das Verbrechen der
Fahnenflucht oder ein Versuch desselben begangen
worden ist, mit Gefängnis bis zu einem Jahre ,
beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft
oder mit Geldstrafe bis zu 1 500 bestraft .

II. Gleiche Strafe trifft denjenigen , welcher von dem
Aufenthalt eines Fahnenflüchtigen oder einer
Militärperson , welche von ihrer Truppe oder ihrer
Dienststellung eigenmächtig sich entfernt hat oder
vorsätzlich fern bleibt oder den ihr erteilten Urlaub
eigenmächtig überschritten hat und sich verborgen
hält, oder auf andere Weise der militärischen Kon¬
trolle sich entzieht , glaubhafte Kenntnis erhält und
es vorsätzlich oder fahrlässig unterläßt , der näch¬
sten Militär - oder Polizeibehörde von Heren Auf¬
enthalt alsbald nach erlangter Kenntnis Anzeige
zu machen.

Diese Verordnung findet auch auf Angehörige der
genannten Militärpersonen Anwendung. Sie tritt mit
dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Karlsruhe , den 27. Februar 1917.
Der stellvertretende Kommandierende General :

Jsbert , Generalleutnant .

Die gleiche Verordnung erlasse ich für die zum Groß-
herzogtum Baden gehörigen Gebietsteile meines Befehls¬
bereichs.

Der Gonvernenr der Festung Bermersheim :
v . Iäger , Generalleutnant .

Verwertung der LicustunbranHvarkn Dnnst - und
Beutepfeidr betreffend .

Wir machen darauf aufnieeksam , daß ein Verkauf dienst¬
unbrauchbarer Dienst - und Bewepsroe durch militärische
Dienststellen nicht statt findet Trotzdem bei d n Militär¬
behörden eingebende Gesuche um Ueberlassung von Pferden
werden der Badischen Landwirtscbaft «kammer zugelettet
werden , die mit der Abgabe dieser Pferde betraut ist .

Durlach , den 19 . März 1917 .
_ Großherzogliches Bezirksamt ._

Verordnung .
( Vom 28. Februar 1917 .)

De« Verkehr mit Bier betreffend.
Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 25.

September 1915 über die Errichtung von Preisprü -
fnngsstellen und die Versorgungsregelung in der Fas-
sung vom 4 . November 1915 (Reichs -Gesetzblatt Seite 607,
728 ) sowie auf Grund des Höchstpreisgesctzes vom 4.
August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom
17 . Dezember 1914 (Neichs- Gesetz - l . Sette 339, 513) wirs
verordnet , was folgt : ,
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8 i .
Untergäriges Bier , dessen Stammwürze weniger als

S v . H . an Extraktstosfen enthält, darf nicht hergestellt
werden.

8 2.
Beim Verkauf durch den Hersteller darf der Preis

für untergäriges Bier in Fässern 31 -K für 100 Liter
nicht übersteigen . Der Höchstpreis schließt die Kosten der
Beförderung bis zur Ausschankstätte und bei Versen¬
dung mit der Bahn oder dem Schiff bis zur Verlade¬
stelle des Versandortes ein .

Der Höchstpreis gilt nicht bei Abgabe von Bier im
eigenen Ausschank des Herstellers.

Verträge über Lieferung von untergärigem Bier
Lurch den Hersteller , die zu einem höheren als dem nach
Absatz 1 zulässigen Preise abgeschlossen sind, gelten mit
Inkrafttreten dieser Verordnung als zum Höchstpreis
abgeschlossen, soweit die Lieferung zu diesem Zeitpunkt
noch nicht erfolgt ist .

8 3.
Ter Höchstpreis gilt auch für den Erwerb von Bier ,

das vom Hersteller aus einem anderen Brausteuergebiet
geliefert wird, jedoch ermäßigt sich der Preis um die im
Herstcllungsgebiet gewährte Ausfuhrvergütung .

8 4.
Der Ausschankpreis darf in Gast - und Schankwirt¬

schaften für ein Zehntel Liter Bier höchstens 6 Pfennig
betragen , so daß der Höchstpreis sich bei 0,3 Liter auf
18 Pfennig , bei 0,35 Liter auf 21 Pfennig, bei 0,5 Liter
auf 30 Pfennig usw. beläuft.

Das Bezirksamt ist befugt , ausnahmsweise für ein¬
zelne Wirtschaften oder Teile von solchen , in welchen
auch in Friedcnszeiten höhere als die üblichen Preise
verlangt wurden, einen bestimmten höheren Ausschank¬
preis für Vier zuzulassen .

Für Len Ausschank von Münchener und Kulmbacher
Vier werden die höchsten Preise unter Berücksichtigung
des Einstandspreises nach Len grundsätzlichen Weisungen
des Ministeriums des Innern vom Bezirksamt fest¬
gesetzt .

8 S.
Für Vier in Flaschen beträgt der Höchstpreis :
s) beim Verkauf durch den Hersteller an den Weiter¬

verkäufe ! :
für 0,35 Liter — 15 Pfennig ,
für 0,5 Liter — 20 Pfennig,
für 0,7 Liter — 28 Pfennig,
für 1 Liter — 40 Pfennig,

I >) Beim Verkauf durch den Weiterverkäufer:
für 0,35 Liter — 18 Pfennig,
für 0,5 Liter — 23 Pfennig,
für 0,7 Liter — 32 Pfennig ,
für 1 Liter — 44 Pfennig.

Verkauft der Hersteller Bier unmittelbar an den
Verbraucher, so darf er die fiir den Weiterverkauf zuge -
kafscnen Preise verlangen.

Wird Flaschenbier in Wirtschaften zum sofortigen
Genuß abgegeben , so ist ein höchster Preis von 6 Pfennig
für ein Zehnte! Liter zulässig.

Inhaber von Gast - und Schankwirtschaften , sowie
von solchen Betrieben , welche Vier in Flaschen im Klein-
verkanf abgeben , haben durch deutlich sichtbaren An¬
schlag in Len Wirtschaftsräumcn und Verkaufsstellen die
Verkaufspreise für Bier in den zum Ausschank oder
zum Verkauf kommenden Maßen bekannt zu geben . Die
angeklinöigtcn Preise dürfen nicht überschritten werden.

8 7.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine

Anwendung auf Bier , das auf Anfordern der Heeres¬
verwaltung oder der Marineverwaltung an die Feld¬
truppen zu liefern ist .

8 8.
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu 1500 Mark wird bestraft , wer den Bestim¬
mungen dieser Verordnung hinsichtlich des Stamm¬
würzegehalts oder der Vorschrift des 8 6 zuwiderhandelt.

Wer den Vorschriften dieser Verordnung hinsichtlich
des Höchstpreises zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis
bis zu 1 Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der Strafe
kann angeordnet werden, daß die Verurteilung auf
Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen ist :
auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürger¬
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

8 9.
Die Verordnung tritt am 16. März 1917 in Kraft.
Karlsruhe , den 38. Februar 1917.

Grotzherzogliches Ministerium des Inner».
von Bo dm an . Dr . Schühiy.

Die Verhütung von Waldbränden betreffend.
Das Rauchen in den Waldungen dis Amtsbezirks Dur -

lach, sowie das Anmochen von Femr zum Beibrennen von
Gestrüpp , Gras , Hecken und dergl in der Nähe von Wal¬
dungen ist von jetzt an bis zum 15 . Oktober 1916 verboten .

Ferner bringen wir in Erinnerung , daß junge forstpoli¬
zeisich verlangte Schläge ( Schonungen : durch Unbefugte nicht
betreten werden dürfen.

Zuwiderhandlungen werden gemäß Z 368 Ziffer 6, S
und S RSt G .B , mit Getd bis zu 60 oder mit Haft bi«
zu 14 Tagen bestraft

Die Bürgermeisterämter des Bezirks werden veranlaßt ,
obige Beifügung in ortsüblicher Weise wiederholt bekannt
zu machen und das Polizei - , Wald- und Feidhutpersonai an-
zuweisen , mit besonderer ' SorgMlt auf die Durchführung
obiger Beifügung zu achten und alle Zuwiderhandlunceu
alsbald zur Anzeige des Bürgermeisteramts zu bringen ,
welches zur Bestrafung zuständig ist .

Auch in den Schulen ist obige Berfüanng bekannt zu
geben und der Jugend zu erläutern Insbesondere ist die
Schuljugend in entsprechender Weise darüber zu belehren ,
wie großer Schaden durch Nichtbefolgen dieser Vorschriften
erttstehen kann

lieber den Vollzug ist binnen 10 Tagen zu berichten.
Durlach , den 23 . März 1917

Großherzogliches Bezirksamt .

(Nr 5730 ) Bekanntmachung über den Verkehr
mit Branntwein ans Klein - « . Obftbrennereicn .

Vom 24 . Februar 1917.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaß¬

nahmen zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai
1016 (Rcrchs-Gesetzbl. S . 401 ) wird verordnet:

8H
Branntwein , der in Kleinbrennereien (Z 15 LcS

Vranntweinstcuergesetzesvom 15 . Juli 1909, Reichs -Gesetz¬
blatt S . 661) oder der aus Obst, Obstwein , Beeren, Tre¬
sterwein , Kunstwein, Most , Weintrestern, Weinhefe , Wur¬
zeln oder Rückständen davon , allein oder mit andere»
Stoffen gemischt, hergestellt ist , sowie Mischungen , z«
denen der Brenner solchen Branntwein verwendet hat,
dürfen vom Brenner nur an die Süddeutsche Spirttus -
industrte, Kommanditgesellschaft auf Aktien , Zweignieder¬
lassung München , oder nach deren Weisungen abgesetzt
werden . Dies gilt auch für die mit Beginn des 11 . März
1917 beim Brenner vorhandenen Bestände .

Für Branntwein , der aus Wein oder unter Zusatz
von Wein hergestellt ist , verbleibt cs bei den Vorschriften
der Bekanntmachung über Branntwein aus Wein vom L
Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 25) . Im übrigen blei¬
ben für Branntwein , der nicht unter die Vorschrift iur
Abs. 1 fällt, die Vorschriften der Verordnung über Rege¬
lung des Verkehrs mit Branntwein vom 15 . April 1916
lNeichs-Gesetzbl. S . 279) maßgebend .

8 2.
Branntwein , der der Absatzveschränknng nach 8 1 Abs.

1 unterliegt , ist vom Brenner an die Gesellschaft (8 1
Abs. 1 ) nach deren Weisungen zn liefern . Der Brenner hat
den Branntwein auszubewahren , pfleglich zu behandeln
und auf Abruf zu verladen . Die näheren Bestimmungen
über die Lieferung sowie über die Feststellung der für die
Preisberechnung zugrunde zn legenden Mengen trifft der
Vorsitzende der Rcichsbranntweinstelle .

Die Gesellschaft hat den Branntwein abzunehmen.
Erfolgt die Abnahme nicht binnen einem Monat , nachdem
der Brenner sich zur Lieferung bereit erllärt hat , so ist
der Kaufpreis vom Ablauf des Monats an nnt 1 vom
Hundert über dem jeweiligen Neichsbanldiskont zn ver¬
zinsen . Mit dem Zeitpunkt, an dem die Verzinsung be¬
ginnt , geht Sie Gefahr des zufälligen Verderbens oder
der zufälligen Wertminderung auf die Gesellschaft über.

Erfolgt dir Ueberlassmig nicht freiwillig , so kanu das
Eigentum auf Antrag der Gesellschaft durch die von der
Landeszentralbehörde zn bestimmende Behörde auf die irr
dem Antrag bezeichnet -: Stelle übertragen werden. Die
Anordnung ist an den Besitzer des Branntweins zu rich¬
ten . Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung
den : Besitzer zngeht . Zuständig ist die Behörde deS Be¬
zirkes , ans dem die Lieferung erfolgen soll .

83 . .
84 . .
8 5 .
8 6 .
8 7 .



62

8 8.
Wer Branntwein , der der Vorschrift im 8 1 Abs . 1.

unterliegt , Hersteilt , hat der NejchsbramitiMnstelle über
Art und Umfang der Erzeugung auf Erfordern Auskunft
- u erteilen .

Die Hersteller vvu Branntwein , der der Lieferungs -
Pflicht nach 8 2 unterliegt , haben der Netchsbrannlweiu -
ftelle , Abteilung München , und dem zuständigen Hauptamt
dis zum fünften Tage jedes Monats über die bei Be¬
ginn des Monats vorhandenen Vorräte an Branntwein
sowie über die im Vormonat erzeugten Dien gen Anzeige
zu erstatten . Die Anzeige ist erstmalig für die mit Be¬
ginn des 11, Mär - 1917 vorhandenen Vorräte bis zum 20.
März 1917 zu erstatten . - m-

DtO .
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft :
1 . wer der Vorschrift im 8 1 zuwiderhandelt oder den

ihm nach 8 2 Abs . 1 obliegenden Verpflichtungen
nicht nachkommt ;

2, wer eine von ihm nach 8 8 Abs. 1 erforderte Aus¬
kunft nicht in der gesetzten Frist erteilt oder die
ihm nach 8 8 Abs , L obliegende Anzeige nicht inner¬
halb der gesetzten Frist erstattet oder wer in den
Fällen des ,8 . 8 Abs . .1 , 2 wissentlich , unrichtige oder
unvvllstKrdige Angaben "

tNnM -
' ' >-

' -.-» «bell der - SlPa .se kamt auf -Wüzi 'ehvim 'Ser Gegen¬
stände erkannt werde :»' nuf dio sich djeisrafbare Handlung
bezieht , ohne Unierschibb , ob sie bcni Täter gehören oder
Nicht. . , . .. . IV?

Z11. . . in : ^

Diese Verordnung tritt mit dem 11 . Marz 1017 kn
Kraft .

Berlin , den 24. Februar >917.
Der Stellvertreter des PcEskanzkers :- . . .

'Vst. H 'elff brich .

BekmmtmLchrmg .
Höchstpreise für Kälber und Kalbfleisch betreffend ,

(Vom 14 . März 19t7 .)
In Minderung unserer Bekanntnrachnng vom S4.

Januar 1917, Höchstpreise für Kälber und Kalbfleisch be¬
treffend (Staätsanzeiger Nr . 25 vom 26. Januar 1917) ,
wird auf Grund des HöchstvreisaesetzeK vom 4. August
1914 in der Fassung vom 17 . Dezember 1914 und 23. Marz
ISIS INeichs -Gesetzblatt 1914 Seite 339. 513 und ISIS
Seite 183) , folgendes bestimmt : . . .

1 . D ! e Stallpreise bei Kälber » dürfen für einen Zent¬
ner Lebendgewicht höchstens 60 , Mark betragen .

2. Die Höchstpreise für Kalbfleisch bei der Abgabe an
den Verbraucher dürfen für ein Pfund nicht über¬
schreiten :
->) für alle Stücke mit Knochcubeigabe , welche ein¬

schließlich der cingewachscne » Kncchenteile nicht
mehr als 25 v . H . betragen darf 1 .60 Mark ;

l>) für Schnitzel ohne Kn scheuste igabe 2 .30 Mark .
Diese Bekanntmachung tritt am l . April 1917 in Kraft .

Karlsruhe , den 14 . März 1917.

Grotzh. Ministerium des Inner « .
I . A : W e i n g ä r t u rr . vr . Schühly .

Die Vergebung der Ehe -Aussteuerpreise aus
der Georg -E !ifabeth -Ltiftnug betr .

Aus der Georg - Elisabeth - Stiftung in Baden sind drei
Ghcausneuerpreilc mit je 571 42 -H an verwaiste
» rme Mädchen katholischen Bekenntnisses aus der vor¬
maligen Markgrafschafl Baden - Baden zn vergeben .

Noch der Bekanntmachung Großh . Ministeriums des Innern
dom 17 . April 1820 im Anzeigeblatt kür den damaligen Kinzig -,
Murg - und Pfinzkreis vom Jahr 1820 soll diese Stiftung für
verwaiste oder vaterlose , arme Töchter von öffentlichen
Dienern oder sonstigen Angehörigen markgräflich Baden -Baden
scher Orte katholischen Bekenntnisses verwendet werden , welche
sich mit einem katholischen Untertanen oder Diener verehe¬
lichen pnd über einen ehrbaren und umadelhaften,auch arbeit - '
sawen Lebenrwandel obrigkeitliche Zeugnisse llcibiitrgen .

Dabei ist vargeschriebeu . daß der Stiftungsgenuß vorzugs¬
weise den Bezirken , der damalige » Obrrämler Rastajt ,
Mählberg und Eberstein nach ihrem Bestände von 1771
mit jährlicher Abwechslung unter den chari » ,chefindlichen Kirch¬
spielen , znzuweudcn sei . . Auch soll zwilchen sogp Diener -Waiserr
und andern eitern - oder vaterlosen Mädchen hei der PrriS -
vertellung akgewechselt mcrdr » ^ sp daß der Reihenfolge nach
sämtlrchr aufurnchsbercchtigte Orte Berücksichtigung erlangend

Die nach der . SÄtüngsmkunte . in erster ^.Reiher bedachttn .
Kirchspiele sind solgeirde, »6

» . Aus dem vormaligen Oberamt Rastatt »
l . Au a. Rh -, 2 . Bietigheim , 3 . Durmersheim müden Fili¬

alen Bickesheim und Würmersheim , 4 . Eläicsheim 5 . Hauen -
ebersrcin . 6 . Knppenheim mit den Filialen Oberndorf u . Rauen -
titk, 7 . Niederbühl mit dem Filial Förch 8 . Oberweier müdem
Filial Niederweier , 9 . Oetjgbeim , 10 . Rastatt mit dem FWl
Rheinau , 11 . Rotenfels mit den Filialen Bischweier , Gaggenan
und Winkel , 12 . Steinmauern , 13 . Waldprechtsweier .

t»l Aus dem vormalkgen Oberamt Mahlberg .
.1, FriescnhctM mit dem Filiale Hciligenzell , 2 . Ichenheim

Mit . dem Filiale Dundenheim , 3. Kippeuheim » >it Älpvenheim -
weiler , 4 . Kürzell mit dem filial Schutterzell , 5 . Mahlberg ,6. Oberschopfheim , 7 . Lberiocier , 8 . Ottenheim , 9 . Sulz mit
de« Filial Laugcnhard . Io . Wagcnstadt .

s . Aus »em vormaktgen vberamt Eberstein .
1 . Forboch mit den Filialen Bermersbach und Gausbach ,

2 . Freiolsheim mit den , Filial Mittelberg , 3 . vom Pfarrbezirke
GerüSbüch die Filiale Hüvcrtsau , Hoerdtcn , Lantenbach und
Obertrryl . 4 . Michelbach , 6 . Muggensturm 6 . Ottenau , 7. Test
doch, 8 . Weisenbach mit den Filialen Au , Langcnbrand und
Neichcnral .

Außer den Angehörigen der hier aufgeführten Kirchspiele
sind den stifterischen Bestinimungeii gemäß . nebenbei " - als »
mir in zweiter Reibe — auch katholische Waisen ans den
übrige « .B,adeu - B «de» 'schen Städten und Lardortc » zum Slif -
tungsgcnuffe berufen . Diese kommen aber jedenfalls erst dann
an die Reihe , wenn bei einem der genannleu Oberämter alle
Kirchspiele durchlaufen sind und aus den konkurrierenden Kirch¬
spielen keine l cs Ausstcuervrcisc - würdige Bewerberinnen austreten .

Bewerbungen um diese Ausstcncrpreise sind innerhalb 14
Tagen bei dem Armenrare des Heimatortes unter Au -chluß von
Zeugnissen über Geburt , Bekenntnis , sittliches Wohlverhaltcn und
treue Dienstleistung der Bittstellerin einzurcichcn , wornach die
Ortsbebörde die bei ihr eingekommenen Verlcihungsgesuche samt
Beilagen innerhalb weiteren 14 Tagen dem Gr . Bezirksamtc mit
begründetem Anträge vorlegen , auch über die Vermögens - und
Familienverhältnisse der einzelnen Bewerberinnen sich berichllich
äußern wird .

Karlsruhe den 3 . März 19l7 .
Großh . Verwalt,ingshof .

8lM KMsche BWgkwttkesrhule Allsuche.Das Sommer . Halbjahr 19t7 beginnt mit Ausnahme -
p ' Lfung unb Einweisung D enstag , 17 Ap il .

Eröffnet « erden die untersten und bei genügender An¬
meldung auch die zwettunterfien Klassen aller Abteilungen .
Erwünscht sind auch Anmeldungen für höhere Klaffen , umdeien etwaigen Eröffnung näher treten zu können . Anmel¬
dungen an dw Direktion , Moltkestraße S. spätestens Diens¬
tag , 27 . Mürz .

Ausnahme in die unterste Klasse der techn . Abteilungen
erfolgt bei Nachwei ? des 16 Lebensjahres der Reise fürdie 8 . Klasse einer höheren Schule (Gymnasium , Lwe' ieal -
schule nsw . oder einer dreiklassigen Gewerbeschule und einer
zweijährigen prak ischen Tätigkeit Aach können Schülereiner gewerbl . Fortbildungsschule zugelassen werden .

Aufnahme in die Gewerbelehrer - Abteilung be¬
dingt daS 17 Lebensjahr, , die Einreihung unter die Volks -
schulkändidaten oder dieReise für die 8 Klaffe einer höheren
Schule und eine drnmvnatlich « praktische Tätigkeit in einem
Baugeschäst Programm und Apmoldebogen kostenfrei .

' Ulli - : l . . t ' .4

" . . " t!
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Dr ««t und Verlag von Adolf Duv « in Durlach
'
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